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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
jährlich sind rund 35.000 Gleisbaustellen für den Ausbau und die Instand-
haltung der Infrastruktur der DB Netz AG zu bewältigen. Zur risikominimalen 
Festlegung der Sicherungsmaßnahmen hat sich in den vergangenen Jahren 
das RIMINI-Verfahren etabliert. Selbstverständlich entwickeln sich auch die 
in RIMINI vorgesehenen und durch einschlägige Regelwerke zugelassenen 
Sicherungsmaßnahmen weiter und es gilt, die zwischenzeitlich in Sicher-
heitsbegehungen und der Praxis gewonnenen neuen Erkenntnisse im Regel-
werk zu verankern. Aktualisierungsbedarf wurde insbesondere bei den Fest-
legungen zu den Sicherungsmaßnahmen Absperrposten, Feste Absperrung 
und Automatische Warnsysteme offenbar.

Mit dem Modul 132.0118 hat die Deutsche Bahn AG die Regelungen der 
Unfallversicherungsträger zum Arbeiten im Gleisbereich innerhalb ihrer Infra-
struktur konkretisiert. Daneben gab es bislang für die Sicherungsmaßnahme 
Automatische Warnsysteme eine gesonderte Richtlinie 479 der DB Netz AG. 
Im Zuge der nun in Abstimmung mit den Unfallversicherungsträgern vorge-
nommenen Regelwerksanpassungen wurden alle maßgeblichen Inhalte der 
Richtlinie 479 aktualisiert und in das Modul 132.0118 überführt.

Lesen Sie in den folgenden Artikeln, was sich zum 1. Januar 2016 im Regel-
werk der Deutschen Bahn zum Arbeiten im Gleisbereich geändert hat – denn 
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.

Wie bei Störungen im Technisch unterstützten Zugleitbetrieb nach Richtlinie 
436 zu verfahren ist, können Sie ebenfalls in dieser Ausgabe nachlesen.

Außerdem erfahren Sie in einem weiteren Beitrag, warum die Erste-Hilfe-Aus-
bildung neu konzeptioniert worden ist und welche Auswirkungen die Ände-
rungen auf die Arbeit in den Betrieben haben.

Wir wünschen Ihnen ein gutes, unfallfreies neues Jahr

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam
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Außerdem wurde die Einsatzrichtlinie für 
Automatische Warnsysteme der DB Netz 
AG, Richtlinie 479 vom 1. Oktober 2002 in 
der aktualisierten Fassung vom 1. Juli 2007, 
durch diesen Anhang ersetzt.

Die Regelungen über die ATWS sind neu 
formuliert, den Erkenntnissen sowie dem 
Stand der Technik angepasst, in 12 Ab-
schnitte unterteilt und werden hier aus-
zugsweise vorgestellt und erläutert. Da-
bei werden in diesem Beitrag insbesondere 
solche Regelungen erwähnt, die direkt mit 
Unfallverhütungsregelungen im Zusam-
menhang stehen.

Abschnitt 1 
Allgemeine Grundsätze für den 
Einsatz von ATWS

Es wird nicht mehr speziell auf die verschie-
denen Produkte bzw. deren Komponenten 
eingegangen, sondern auf die entspre-
chenden Betriebsanleitungen der Herstel-
ler verwiesen. Dabei ist von besonderer 
Bedeutung, dass diese Betriebsanleitun-
gen der Hersteller immer nur nachrangig zu 
den Regelungen der Unfallversicherungs-
träger (UVT) und der DB AG anzuwenden 
sind, also nachrangig zum Beispiel zu den 
Unfallverhütungsregelungen oder zu den 
Regelungen dieses Moduls 132.0118. 

Hierzu ein Beispiel: Wenn die Konstruktion  
eines ATWS und damit die Betriebsan-
leitung eine optische Warnung zulassen 
würde, darf diese im Bereich der DB AG 
nicht umgesetzt werden, weil in den Re-
gelungen der DB AG und in denen der UVT 
stets eine akustische Warnung mit einer 
optischen Erinnerung gefordert ist. In der 
Betriebsanleitung des Herstellers kann 
jedoch die technische Möglichkeit einer 
optischen Warnung deshalb beschrieben 
sein, weil bei anderen Bahnverwaltungen, 
zum Beispiel in der Schweiz, die optische 
Warnung unter bestimmten Voraussetzun-
gen erlaubt sein könnte.

Grundsätzlich werden ATWS durch tech-
nische Detektion, zum Beispiel Schienen-

Klaus Adler, Unfallversicherung Bund und Bahn, Referatsleiter Prävention 
Bereich Bahn, Arbeitsschutz und Prävention, Frankfurt am Main

Die Regelungen über die Automatischen Warnsysteme (ATWS), die im 
Zuständigkeitsbereich der DB AG zum Einsatz kommen dürfen, wurden am 
1. Januar 2016 als Anhang 07 in das Modul 132.0118, Arbeiten im 
Gleisbereich, aufgenommen. Damit wurden auch eine Reihe von 
Technischen Mitteilungen (TM) aufgehoben, deren Inhalte in diesen 
Anhang 07 eingearbeitet sind wie zum Beispiel die TM „Maschinenwarnung“.

Anhang 07 zum Modul 132.0118 der DB AG 

Regelungen über Automatische Warnsysteme 
geändert
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Kabelgestütztes ATWS der Fa. Schweizer Electronic AG, Reiden
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kontakte, ein- und ausgeschaltet. Im Aus-
nahmefall dürfen ATWS auch manuell durch 
Handschalter bedient werden. Die Entschei-
dung darüber bzw. die Verantwortung dafür 
trägt ausschließlich die für den Bahnbetrieb 
zuständige Stelle (BzS), also die Stelle, die 
durch die Anordnung der Sicherungsmaß-
nahme auch die Wertigkeit bzw. Reichweite 
der Maßnahme bestimmt. Dabei muss be-
dacht werden, dass durch den Einsatz ei-
nes Handschalters, also dem Erkennen der 
Fahrt am Beginn der Annäherungsstrecke 
durch einen Bediener, wegen eines mög-
lichen Fehlverhaltens die Wertigkeit der  
Sicherungsmaßnahme sinken würde.

Wenn mit einem ATWS vor Fahrten in ei-
nem nicht gesperrten Arbeitsgleis gewarnt 
wird, müssen die Fahrten jedoch stets mit 
einer technischen Detektion erkannt wer-
den (Abbildung 1). Ist das nicht möglich, 
darf die Sicherungsmaßnahme ATWS nicht 
angewendet werden.

Die Verantwortung für den regelkonformen 
Einsatz und die sichere Durchführung der 
angeordneten Sicherungsmaßnahme liegt 
beim Sicherungsunternehmen.

Im Bereich der DB AG dürfen nur bahn-
technisch freigegebene ATWS eingesetzt 
werden. Eine entsprechende Liste, die bei 
Bedarf fortgeschrieben wird, finden Sie un-
ter dem Internet-Link: www.dbnetze.com/
gleisbaustellensicherung.

Falls ein ATWS bzw. eine Komponente nicht 
in der Liste aufgeführt sind, dürfen sie nicht 
eingesetzt werden.

Beim Einsatz von Gleisbaumaschinen 
gemäß Störschallkataster der UVT und 
der DB Netz AG, siehe Abbildung 2, sind 
grundsätzlich ATWS bzw. Warnsignalgeber 
(WSG) mit automatischer Pegelanpassung 
(APA) einzusetzen. Das derzeit aktuelle 
Störschallkataster hat den Stand 11/2012. 
ATWS und WSG mit APA-Effekt wurden in 
verschiedenen Artikeln in BahnPraxis 
11/2015 ausführlich erläutert und beschrie-
ben. Außerdem sind stets die akustischen 
Gesetzmäßigkeiten nach Abschnitt 5 des 
Anhangs 07 einzuhalten.

Warnsignalgeber mit einem maximalen 
Warnsignalpegel von 106 dB(A) dürfen 
aufgrund der akustischen Gesetzmäßig-
keiten im Arbeitsbereich von Gleisbau-
maschinen, die im Störschallkataster (...) 
aufgeführt sind, nicht eingesetzt werden.
Dies gilt für die gesamte ATWS-Kette, in 
deren Bereich diese Gleisbaumaschinen 

Abbildung 1: Technische Detektion einer Fahrt durch Schienenkontakt F 500

Abbildung 2: Störschallkataster, Stand 11/2012

Fo
to

: Z
öl

ln
er

 S
ig

na
l G

m
bH

, K
ie

l

Quelle: DB Netz AG



BahnPraxis B 1 | 2016 	 5

BahnPraxis Aktuell

arbeiten. Die gesamte ATWS-Kette ist  
entsprechend der akustischen Gesetz-
mäßigkeiten zu dimensionieren (...). In-
nerhalb einer ATWS-Kette müssen alle 
Warnsignalgeber so eingesetzt werden, 
dass sie den gleichen maximalen Warn-
signalpegel abgeben können.

Auszug aus Modul 132.0118, Anhang 07, 
Abschnitt 1(10) 

Durch diese Regelung soll verhindert wer-
den, dass Starktonhörner händisch mit-
getragen und temporär in die feldseitige 
ATWS-Kette „eingestöpselt“ werden. Das 
ATWS wäre nicht mehr fail-safe und bei ei-
nem einfachen menschlichen Fehler würde 
das Warnsignal nicht mit dem notwendigen 
Warnsignalpegel gegeben. Außerdem wird 
erreicht, dass Warnsignalgeber mit dem 
APA-Effekt eingesetzt werden können. Die-
se erreichen zwar alle den gleichen maxi-
malen Warnsignalpegel, müssen ihn aber 
nicht in jeder Schallsituation abgeben.

Abschnitt 2 
Warnung

Beschäftigte müssen in den Bereichen, 
in denen Arbeiten ausgeführt werden, 
akustisch gewarnt und optisch an die 
Warnung erinnert werden, bis die Fahrt 
die Arbeitsstelle passiert hat. Die Warn-
signalcharakteristik muss dem Lastenheft 
der DB Netz AG entsprechen und ist in Ab-
schnitt 11 dieser Regelung dargestellt. Es 
darf auf einer Arbeitsstelle entweder nur 
mit dem Warnsignal Ro 1 (zum Beispiel ge-
sperrtes Arbeitsgleis, Warnung vor Fahrten 
im Nachbargleis) oder Ro 2 (zum Beispiel 
Warnung vor Fahrten im nicht gesperrten 
Arbeitsgleis und Warnung vor Fahrten im 
Nachbargleis) gewarnt werden. Durch die 
Regelung wird auch klargestellt, dass im 
Bereich der DB AG weder die optische noch 
die taktile Warnung gestattet ist.

Abschnitt 3 
Einsatzbedingungen für ATWS

Bei der Planung des ATWS sind, wie bereits 
erwähnt, die akustischen Gesetzmäßigkei-
ten und die Grundsätze des Abschnitts 5  
dieser Regelung anzuwenden. Im ATWS-
Plan, der Bestandteil des Sicherungsplans 
wird, sind Art, Anzahl und Standorte der 
einzelnen ATWS-Komponenten festzule-
gen. 

In Anlehnung an die Regelungen des § 4(3) 
der DGUV Vorschrift 78 (bisher Unfallver-

Abbildung 3: Maximal abdeckbarer Störschallpegel LN bei gegebenem Warnsignalgeberabstand 2a 
und gewähltem Warnsignalgeberpegel LS, 1m bei 15° Ausrichtung der WSG und einem Abstand e zwi-
schen der Mitte des Arbeitsgleises und WSG-Kette von 6,5 m und 10,5 m

Abbildung 4: Anordnung der Warnsignalgeberkette eines ATWS auf der Feldseite des Nachbargleises 
mit 15° – Ausrichtung der WSG zur Gleisachse in Bezug zu Beginn und Ende der Arbeitsstelle unter Be-
rücksichtigung nahegelegener Wohnbebauung

Abbildung 5: 
Maschinenwarnung 
im Bereich des 
Schotteraushubs Q
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hütungsvorschrift GUV-V D33), Arbeiten 
im Bereich von Gleisen, darf beim Einsatz 
von ATWS auf Arbeitsstellen im nicht ge-
sperrten Arbeitsgleis die Arbeitsstelle nur 
so lang sein, dass ein Überwachungspos-
ten die gesamte Arbeitsstelle überblicken 
kann. Der Überwachungsposten agiert 
ähnlich wie der Innenposten und beob-
achtet die Reaktion der Beschäftigten auf 
die Warnsignale. Nach Festlegung durch 
die Sicherungsaufsicht wiederholt er das 
Warnsignal oder er gibt das Signal Ro 3 
(Arbeitsgleise schnellstens räumen), falls 
die Beschäftigten nicht auf das Warnsig-
nal reagieren. Durch diese Regelung wird 
analog zu der Sicherung von Arbeitsstellen 
im nicht gesperrten Arbeitsgleis durch Si-
cherungsposten, die Ausdehnung der Ar-
beitsstelle auf den Bereich beschränkt, 
den der Überwachungsposten einsehen 
und akustisch durch das Warnsignal er-
reichen kann. Wie erwähnt, müssen beim 
Einsatz von ATWS vor Fahrten im nicht ge-
sperrten Arbeitsgleis die Fahrten technisch 
detektiert werden.

Abschnitt 4 
Grundlegende Anforderungen an die 
ATWS-Planung 

Neben allgemeinen und speziellen An-
forderungen, wie zum Beispiel dem Min-
dest-Sicherheitszuschlag, werden die 
Mindestangaben des ATWS-Planes, der 
Bestandteil der Sicherungsplanung ist, 
dargestellt.

Abschnitt 5 
Aufstellung der Warnsignalgeber

Im gesamten Signalempfangsbereich 
muss das Warnsignal sicher wahrge-
nommen werden. Deshalb muss es mit 
mindestens plus 3 dB(A) über dem Stör-
schallpegel am Ohr des Beschäftigten an-
kommen. Um das zu erreichen, ist eine 
sorgfältige akustische Planung Voraus-
setzung, für die das Sicherungsunterneh-
men zuständig und verantwortlich ist. Die 
Abhängigkeiten zwischen den Abständen 
der WSG und dem Abstand „e“ von der 
Mitte des Arbeitsgleises bis zur WSG-Ket-
te, dem Störschall, der Schallintensität 
der Warnsignalgeber sowie dem Aufstell-
ort sind in Diagrammen dargestellt. Dabei 
werden die Warnsignalgeber in der Re-
gel auf der Feldseite des Nachbargleises  
(e = 6,5 m) aufgestellt. Unter bestimmten 
Voraussetzungen wäre der Standort auch 
auf der Feldseite des „dritten Gleises“  

(e = 10,5 m), Abbildung 3, und in Einzel-
fällen im Mittelkern (e = 2,0 m) möglich. 

Die WSG werden in einem Winkel von 
15°(Toleranzbereich 10°) zur Gleisachse 
ausgerichtet, um eine günstige „akusti-
sche Ausbeute“ sowohl für die Beschäf-
tigten als auch für Anwohner zu erreichen. 
Wenn möglich, werden die WSG von der 
Wohnbebauung weg, jedoch in jedem Fall 
in Richtung Arbeitsstelle, ausgerichtet 
(Abbildung 4). Weitere Informationen zur 
Aufstellung sowie zum Abstand der WSG 
finden Sie im Artikel „Zielgerichtete akus-
tische Warnung“ in BahnPraxis 7-8/2013.

Beim Einsatz bestimmter Maschinen, wie 
zum Beispiel Schienentrennschleifma-
schinen, können sehr hohe Störschallpe-
gel auftreten, die durch die ATWS-Kette 
akustisch nicht abgedeckt werden können. 
In solchen Fällen können die Warnsigna-
le durch funkangesteuerte WSG verstärkt 
werden. Die Reaktion der Beschäftigten ist 
durch Überwachungsposten zu überwa-
chen. Die Aufgaben der Überwachungs-
posten sind in Abschnitt 12 des Anhangs 
07 dargestellt. Außerdem werden in die-
sem Abschnitt Hinweise zur Aufstellung 
der WSG in Tunneln und auf Bahnsteigen 
gegeben.

Abschnitt 6 
Einsatzbedingungen von 
funkgestützten Warnsystemen

Funkgestützte Warnsysteme sind flexib-
ler einsetzbar als kabelgestützte Syste-
me. Regelungen zur Planung, Planprüfung 
sowie zur technischen Funktionsabnah-
me sind in diesem Abschnitt dargestellt. 

Die damals noch neue Generation funkge-
stützter Warnsysteme hatten wir in Bahn-
Praxis 11/2010 vorgestellt.

Abschnitt 7 
Einsatzbedingungen bei maschinen-
eigener funkgesteuerter ATWS auf 
gleisgebundenen Großmaschinen

Seit dem 1. Juli 2011 müssen im Bereich der 
DB AG eingesetzte Fließbandmaschinen, 
das sind Umbauzüge (Abbildung 5), Bet-
tungsreinigungsmaschinen und Planums-
verbesserungsmaschinen, soweit sie auf 
mehrgleisigen Strecken eingesetzt und mit 
akustische Warnsignalen gewarnt wird, 
mit funktionsfähigen, maschineneigenen 
Warnsignalgebern ausgerüstet sein. Die 
entsprechenden Regelungen waren in ei-
ner TM „Betriebsanweisung für den Einsatz 
maschineneigener funkangesteuerter Au-
tomatischer Warnsysteme auf gleisgebun-
denen Großbaumaschinen“ veröffentlicht, 
die nun als Abschnitt 7 in die Regelungen 
übernommen wurden. Siehe hierzu auch 
den Artikel „Maschinenwarnung – wichti-
ger Baustein der akustischen Warnung“, 
BahnPraxis 7/2012.

Abschnitt 8 
Einsatz von Persönlichen 
Warnsignalgebern (PW)

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein 
Einsatz persönlicher Warnsignalgeber 
ausschließlich für die schnell wandern-
de Vegetationspflege zugelassen. Unter 
schnell wandernder Vegetationspflege 
ist die Beseitigung von einjährigem Auf-
wuchs wie zum Beispiel Gras, Gebüsch zu 
verstehen, bei denen die Gefahr besteht, 

Abbildung 6: Persönlicher Warnsignalgeber für die Vegetationspflege

ZVW der Fa. Zöllner Signal GmbH, Kiel

•	 Akustische Warnung 
	 (bi-sound Signal)

•	 Optische Signalisierung 
	 („Lebenszeichen“ und bis die 

Fahrt stattgefunden hat) 

•	 Sprachausgabe 
	 (Ende der Warnung, Akku wech-

seln, Pause….) 

•	 Trageüberwachung  
	 (am Ohr anliegend?)

•	 Bi-direktionale Funkverbindung 
zur Zentrale

•	 wie alle ATWS: Fail safe
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Abbildung 7: Persönliche Warnsignalgeber sind derzeit nur bei der schnell wandernden Vegetations-
pflege zugelassen

Abbildung 8: 
Sicherungsposten mit elektrischem 
Warnsignalgeber als Tyfonersatz. Die 
DB Netz AG teilt mit, dass Warnklei-
dung mit unterschiedlicher Warnfarbe 
bei der DB Netz AG nicht kombiniert 
werden soll.

unbeabsichtigt in den Gleisbereich hin-
einzugelangen. Baumfällungen gehören 
nicht zu diesen Tätigkeiten.

Modul 132.0118, Anhang 07, 
Abschnitt 8(1)

Das PW muss dem Lastenheft „Spezifika-
tion für PW“ der DB Netz AG entsprechen 
und darf nur wie oben dargestellt ein-
gesetzt werden. Derzeit entspricht das  
Zöllner Vegetations Warnsystem (ZVW) 
dem Lastenheft der DB Netz AG. Siehe 
hierzu auch den Artikel „Ein individuelles 
Warnsystem für die schnelle Vegetations-
durcharbeitung“, BahnPraxis 8/2014. Ne-
ben einer akustischen Warnung über Ge-
hörschutzkapseln wird ein redundantes 
Signal in Form einer optischen Erinnerung 
gegeben, das sich stets im Gesichtsfeld 
des Beschäftigten befinden muss. Dies 
wird durch eine Optik im Bereich des Vi-
siers als Bestandteil der Persönlichen 
Schutzausrüstung erreicht. Das Visier 
wiederum ist am Schutzhelm angebracht 
und übermittelt dem Träger Informationen 
über anstehende Warnungen sowie über 
die Funktionsfähigkeit des Systems. Die 
Kombination ist per Funk bidirektional 
mit der Zentrale verbunden. Die Zentrale, 
und damit die Sicherungsaufsicht, wird 
zum Beispiel automatisch über fehlerhaf-
tes Tragen der Gehörschutzkapseln infor-
miert. Außerdem erhält der Träger über die 
Gehörschutzkapsel gesprochene, wichtige 
Informationen zum Gesamtsystem (Abbil-
dung 6). 

Abschnitt 9 
Persönliche Schutzausrüstungen 
(PSA)

Die Verpflichtung zum Tragen der Warnklei-
dung durch Funktionsträger im Zusammen-
hang mit ATWS wird in diesem Abschnitt 
dargestellt.

Abschnitt 10 
Einsatzbedingungen von 
Einzelhörnern

Die CO2 betriebenen Tyfone wurden An-
fang 2014 durch elektrische WSG ersetzt, 
die in der Regel über eine kabelgestützte 
Verbindung vom Sicherungsposten aus-
gelöst werden. Siehe hierzu auch den Ar-
tikel „Vereinheitlichung der Warnsignale 
und Befristung des Einsatzes von CO2-Ty-
fonen“, BahnPraxis 5/2011. Von einem Si-
cherungsposten dürfen maximal zwei zu-
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sammengeschaltete Einzelhörner bedient 
werden, falls diese Zusammenschaltung 
zum Erreichen der fail-safe-Funktion des 
WSG erforderlich ist. Ansonsten darf durch 
jeden Sicherungsposten nur ein elektri-
scher Warnsignalgeber bedient werden 
(Abbildung 8).

Abschnitt 11 
Warnsignalspezifikation

Die Warnsignalcharakteristik muss dem 
„bi sound Signal“ entsprechen. Siehe hier-
zu auch den Artikel „Einheitswarnsignal 
bi sound für den Gleisbau“ in BahnPraxis 
2/2014. Die akustischen Parameter des  
Signals sind nun in diesem Abschnitt dar-
gestellt. Die Sicherungsposten haben auch 
künftig das Mehrklangsignalhorn mitzu-
führen, obwohl es der Signalcharakteristik 
des „bi sounds“ nicht entspricht.

Abschnitt 12 
Funktionen beim Einsatz des ATWS

In diesem Abschnitt werden Aufgaben und 
erforderliche Qualifikationen der verschie-

denen Funktionsträger wie Monteur, Be-
diener, Planer, Überwachungsposten usw. 
dargestellt. Siehe hierzu auch den Artikel 
„Neugestaltung der Funktionsausbildung 
für AWS-Funktionsträger“ in BahnPraxis 
4/2014.

Durch die aktuelle Formulierung des An-
hangs 07 zum Modul 132.0118 ist es ge-
lungen, den Stand der Technik und der Er-
kenntnisse im Zusammenhang mit ATWS 
abzubilden. Die gefundenen Regelungen 
sind zwischen den Unfallversicherungsträ-
gern und den Autoren des Moduls 132.0118 
einvernehmlich.
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Die Beschäftigten werden auf ihrem siche-
ren Arbeitsplatz im gesperrten Arbeitsgleis 
oder auf der Feldseite durch die Feste Ab-
sperrung vor einem unbeabsichtigten Hi-
neingeraten in den Gefahrenbereich des 
Nachbargleises geschützt.

Zur weitreichenden Schutzwirkung gesel-
len sich aber auch noch weitere vor allem 
ökologische Vorteile. Abgesehen von gerin-
gen Geräuschen bei der Montage/Demon-
tage, gibt die Feste Absperrung bei Vor-
beifahrgeschwindigkeiten bis maximal 120 
Kilometer pro Stunde (km/h) grundsätzlich 
keine Warnsignale ab. In Zeiten von erhöh-
ter Lärmsensibilität der Anwohner muss 
auch der Reduzierung der Warnsignale ein 
hoher Stellenwert beigemessen werden. 
Hier gilt es die Sicherung der Mitarbeiter so 
hoch wie möglich unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Anwohner zu planen.

Vor ihrem Einsatz ist eine sorgfältige Pla-
nung erforderlich, da abhängig vom Gleis-
abstand, den Arbeitsbereichen eingesetz-
ter Maschinen und Geräte, den gefahrenen 
Geschwindigkeiten sowie der Montage-
möglichkeit eine FA womöglich nicht ein-
gesetzt werden kann bzw. zur FA eine zu-
sätzliche Sicherungsmaßnahme festgelegt 
werden muss.

Zusätzlich sorgen geänderte gesetzliche 
Grundlagen wie zum Beispiel die Außer-
kraftsetzung der GUV-V A8 und die Be-
kanntmachung der Technischen Regel für 
Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“ (ASR A 1.3) so-
wie die schon weit fortgeschrittene Erar-
beitung einer gemeinsamen europäischen 
Norm (prEN 16704-2.1) zur Notwendigkeit 
der Anpassung des Anhangs 06 (Feste Ab-
sperrung).

Ziel der Überarbeitung des neuen Anhangs 
06 ist es, den Prozessbeteiligten Hand-
lungssicherheit in der Sicherungsplanung 
zu geben. Hierzu werden – auch aufbauend 
auf den Erfahrungen der Fachstelle Arbeits-
schutz/Brandschutz aus der Workshop-
Reihe „Lärmarm sichern – die Schutzziele 
neu definiert und Einsatzgrundsätze der 
Festen Absperrung vor allem bei Geschwin-
digkeiten bis 160 km/h konkretisiert.

Folgende konkrete Änderungen und 
Erläuterungen wurden in den neuen 
Anhang 06 aufgenommen:

Abschnitt 1 (1): 
Bahntechnische Freigabe

Alleinige Einsatzerlaubnis für FA auf Bau-
stellen auf der Infrastruktur der DB AG ist 
die bahntechnische Freigabe, die die Rück-
wirkungsfreiheit einer FA auf das System 
Eisenbahn bestätigt. Dafür muss die bahn-
technische Freigabe auf der Baustelle als 
Teil des Sicherungsplans vorhanden sein, 
werden doch dort ggf. bestimmte system-
spezifische Einsatzeinschränkungen auf-
geführt.

Der Prozess der bahntechnischen Freigabe 
erfordert als Grundlage einen Nachweis 
über die Einhaltung der konstruktiven An-
forderungen. Dieser Nachweis wird auf An-
frage des FA-Herstellers durch DB System-
technik erstellt.

Die „konstruktiven Anforderungen“ wur-
den entsprechend den Erfahrungen der 
letzten Jahre sowie aus den Anforderun-
gen aus der neuen europäischen Norm 
entnommen. 

Aufgenommen wurden auch Regelungen 
für die S-Bahnen Berlin und Hamburg, die 
besondere Anforderungen in den konstruk-

Modul 132.0118 der DB AG

Neuer Anhang 06 „Feste Absperrung“

Stefan Reith, DB Netz AG, Zentrale, Fachstelle Arbeits- und Brandschutz, Frankfurt am Main

Die Feste Absperrung (FA) ist seit mittlerweile mehr als 20 Jahren eine altbekannte und weitreichende 
Sicherungsmaßnahme zum Schutz von Beschäftigten vor den Gefahren von Fahrten im Nachbargleis, trennt sie 
doch zuverlässig Mensch und Gefahr.

Abbildung 1: Feste Absperrung trennt Mensch und Gefahr

Fo
to

: F
a.

 2
P 

G
m

bH



BahnPraxis B 1 | 2016 	 9

BahnPraxis Aktuell

tiven Anforderungen enthalten. Aufgrund 
der Besonderheit der S-Bahnen ist eine 
zusätzliche Erprobung vor der bahntech-
nischen Freigabe notwendig.

Abschnitt 1 (2): 
Schutzziele

Die weitreichende Wirkung der Festen Ab-
sperrung wird durch die Komponenten 
• 	 Anzeige des Beginns des Gefahrenbe-

reichs gem. DGUV-Vorschrift 78 Anlage 
§ 2 Nr. 2 durch eine Warnkennzeichnung 
gem. ASR A 1.3 und 

• 	 Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Hi-
neingeraten in den Gleisbereich

erzielt.

Zusätzlich zu der bisherigen Warnkenn-
zeichnung rot/weiß erlaubt die ASR A 1.3 
als Gefahrenkennzeichnung auch – die be-
reits von der Kennzeichnung von Engstellen 
bekannte – Farbkombination gelb/schwarz. 
Als erste Feste Absperrung mit dieser 
Farbkombination wurde die FA der Firma  
CONDOR bahntechnisch freigegeben.

Eine weitere Neuregelung ist die Möglich-
keit, beim Fehlen einer Schutzkomponente 
diese durch eine zusätzliche Sicherungs-
maßnahme zu ersetzen. Als zusätzliche 
Sicherungsmaßnahme sind – soweit es 
die Gefährdungsbeurteilung nach RIMINI 
zulässt – die Gleissperrung, Automatische 
Warnsysteme (ATWS), das Verfahren zur 
Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf 
der freien Strecke sowie Absperr- und Si-
cherungsposten durchführbar und müs-
sen im Sicherungsplan im Feld 2.12 durch 
die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle 
(BzS) festgelegt werden. Natürlich sind die 
Einsatzgrundsätze der Sicherungsmaßnah-
men vollumfänglich gültig (Hinweis: Wenn 
an dieser Stelle Arbeiten stattfinden, muss 
zusätzlich ein Absperrposten zum Schutz 
vor einem unbeabsichtigten Hineingera-
ten in den Gefahrenbereich eingesetzt 
werden).

Abschnitt 1 (4): 
Wirksame Höhe

Neu eingeführt wird auch der Begriff der 
„wirksamen Höhe“. Die bisher verwende-
te Höhe ist eine grundlegende Forderung 
aus der DGUV-R 101-024, basiert aber auf 
einer technische Festlegung, um den Regel-
lichtraum nicht einzuschränken. Der hier 
eingeführte Wert der „wirksamen Höhe“ 
zielt auf den Mitarbeiterschutz ab und soll 

Abbildung 2: Nicht montierbare Holme werden durch eine sichtbare Abgrenzung (Anzeige des Gefahren-
bereichs) ersetzt
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Abbildung 3: Feste Absperrung System „spot“

Abbildung 4:Unterscheidung zwischen „Bauhöhe“ und „wirksamer Höhe“ 	 (Quelle: Stefan Reith)
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ein unbeabsichtigtes Hineingeraten in den 
Gefahrenbereich verhindern.

Abschnitt 1 (6): 
Liste der freigegebenen FA

Als Möglichkeit der schnellen Überprüfung 
der bahntechnischen Freigabe bzw. zur Si-
cherungsplanung wird den Anwendern eine 
„Liste der freigegebenen FA“ an die Hand 
gegeben, die wichtige technische Daten 
zur FA wie maximale Geschwindigkeiten, 
Besonderheiten wie zum Beispiel Weichen-

montage, Lärmschutzmatten, Anbauten 
von WSG und Aufbauzeiten beinhalten. 
Eine entsprechende Liste, die bei Bedarf 
fortgeschrieben wird, finden Sie unter dem 
Internet-Link: ww.dbnetze.com/gleisbau-
stellensicherung.

Abschnitt 2 (2): 
Ausschluss von Lü-Sendungen

In der praktischen Umsetzung zeigten sich 
Unklarheiten bezüglich Regelungen zu Lü-
Sendungen in Zusammenhang mit Festen 

↖
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Abbildung 5: Auszug aus der Liste der bahntechnisch freigegebenen FA 	 (Quelle: DB Netz AG)

Abbildung 6: Prüfungen der  BzS beim Einsatz der FA 	 (Quelle: DB Netz AG)

Abbildung 7: Regelungen zur Montage der FA in den Gefahrenbereich hinein 	 (Quelle: DB Netz AG)

Absperrungen. Diese waren im bisherigen 
Anhang 06 noch nicht aufgenommen. Sie 
wurden mit den verschiedenen korrespon-
dierenden Regelwerken (Ril 406, 408, 810) 
abgeglichen und ergänzt, um vor allem der 
BzS eine Hilfestellung und Handlungs- 
sicherheit zu geben. Für den Einsatz der FA 
sind nur die Lü B, C und D relevant. 

Zukünftig sind vorab des Ausschlusses 
einer Festen Absperrung aufgrund von 
Lü-Sendungen von der BzS verschiedene 
Regelungen zu prüfen (Abbildung 6). Zu-
sätzlich ist stets eine Sofortmeldung an 
die beteiligten Stellen gemäß Ril 458.0108 
abzugeben.

Abschnitt 2 (4): 
Regelungen zur Montage

Bei der Montage der Festen Absperrung, 
zum Beispiel im Mittelkern, befinden sich 
die Montagepersonale dauerhaft in den 
Gefahrenbereichen der beiden Montage-
gleise (zukünftiges Arbeits- und/oder Be-
triebsgleis), so dass grundsätzlich nur bei 
gesperrten Gleisen montiert bzw. demon-
tiert werden kann. Kann eines der beiden 
Gleise nicht gesperrt werden, so sind für 
dieses Gleis Sicherungsmaßnahmen ge-
mäß RIMINI festzulegen und zu dokumen-
tieren.

Da bei manchen Strecken aufgrund be-
trieblicher Einschränkungen (zum Beispiel 
Stichstreckenblöcke) keine Uv-Sperrung 
möglich ist, wird hier die Ausnahme ge-
schaffen – falls es RIMINI zulässt – eine 
andere Sicherungsmaßnahme zu wählen.

Abschnitt 2 (7): 
Geschwindigkeitsabhängige 
Gefahrenbereiche

Die FA wird in der Regel auf der Grenze des 
Gefahrenbereichs auf der dem Arbeitsgleis 
zugewandten Schiene des Nachbargleises 
(= Betriebsgleis) oder an der Schiene auf 
der Feldseite des Betriebsgleises montiert. 
Hierbei gilt es einerseits den Regellicht-
raum der EBO Anlage 1 zu §9 und ande-
rerseits den aus der Zuggeschwindigkeit 
resultierendem Gefahrenbereich (DGUV-
Vorschrift 78 Anlage §2 Nr. 2) zu berück-
sichtigen.

Um im Arbeitsgleis möglichst viel Arbeits-
bereich zur Verfügung zu haben, muss die 
FA so nah wie möglich an das Betriebsgleis 
herangebaut werden.
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Abschnitt 2 (9): 
Geschwindigkeiten während der 
Arbeitszeit

Die Vorbeifahrgeschwindigkeit im Nach-
bargleis ist beim Einsatz einer „traditio-
nellen“ Festen Absperrung entsprechend 
der DGUV-Vorschrift 78 §4(7) auf 120 km/h 
reduziert. Will man an einer Festen Ab-
sperrung im Nachbargleis schneller als  
v > 120 km/h vorbeifahren, müssen gem.  
der DGUV-Vorschrift 78 §4(8) die Beschäf-
tigten die Arbeit unterbrechen und ggfs. 
den Gleisbereich verlassen.

Daraus resultierend müssen also als 
Grundlage für eine effektive Sicherungs-
planung (möglichst lange) vor Beginn der 
Baumaßnahmen die nötigen Angaben 
vorliegen. Für den praktischen Einsatz 
der Festen Absperrung zur Sicherung auf 
Gleisbaustellen sind die in Abbildung 9 
dargestellten Einsatzfälle planbar.

Abschnitt 2 (10): 
Neue Regelung zur optischen Anzeige

Als technische Innovation, die den Ein-
satz der Festen Absperrung unter mög-
lichst geringer betrieblicher Beeinflussung  
(v ≤ 160 km/h) und mit positivem Lärm-
schutzeffekt (keine akustische Warnung 
notwendig) begünstigt, wird die Möglich-
keit geschaffen, eine rein technisch detek-
tierte „Optische Anzeige“ zur Information 
über eine sich nähernde Fahrt einzusetzen. 
Unter definierten Umständen dürfen die in 
einem neu geschaffenen FA-Tätigkeitenka-
taster  (Abbildung 10) explizit genannten 
Tätigkeiten mit FA und rein optischer An-
zeige gesichert werden und die Baustel-
len darf mit maximal 160 km/h passiert 
werden.

Diese „Optische Anzeige“ muss entspre-
chend einem gesonderten Lastenheft 
bahntechnisch freigegeben werden – eine 
ATWS-Zulassung reicht nicht. Dieses Las-
tenheft ist noch nicht entwickelt, so dass 
es momentan auch keine verfügbaren 
Systeme gibt. Trotzdem wurde dieser Ab-
schnitt bereits aufgenommen um zukünf-
tige Entwicklungen zu ermöglichen.

Der neue Anhang 123.0118A06 ist zum  
1. Januar 2016 in Kraft gesetzt worden und 
ersetzt seither den Anhang 6 zum Modul 
132.0118 vom 10. Juni 2012.

Regelfall:

• 	 Vorbeifahrgeschwindigkeit maximal 120 km/h im Betriebsgleis, 
• 	 FA installiert auf 2,30 m – 0,20 m = 2,10 m von Betriebsgleismitte,
• 	 keine akustische Warnung und keine Arbeitsunterbrechung erforderlich.

Ausnahmefall, FA auf Grenze Gefahrenbereich:

• 	 Vorbeifahrgeschwindigkeit 120 bis 160 km/h im Betriebsgleis, 
• 	 FA installiert auf 2,30 m bis 2,50 m (zum Beispiel 2,40 m, weil Grenze Gefahrenbereich bei 

140 km/h) von Betriebsgleismitte, 
• 	 akustische Warnung wegen notwendiger Arbeitsunterbrechung (Auswahl gemäß RIMINI).

Ausnahmefall, FA dichter als Grenze Gefahrenbereich:

• 	 Vorbeifahrgeschwindigkeit 120 bis 160 km/h im Betriebsgleis, 
• 	 FA installiert auf 1,90 m (wegen Regellichtraum) bis 2,50 m (Grenze Gefahrenbereich bei 

160 km/h) von Betriebsgleismitte, 
• 	 Einsatz einen AWS-Systems zum Beispiel FALKON (akustische Warnung und optische Erin-

nerung) wegen notwendigem Verlassen des Gefahrenbereichs und Arbeitsunterbrechung.

Ausnahmefall, FA mit gesondert bahntechnisch freigegebener optischer Anzeige für bestimm-
te Tätigkeiten: 

• 	 Vorbeifahrgeschwindigkeit 120 bis 160 km/h im Betriebsgleis, 
• 	 Arbeiten gemäß FA-Tätigkeitskataster (derzeit sind das Arbeiten auf der Feldseite), 
• 	 FA installiert auf 2,30 m bis 2,50 m (zum Beispiel 2,40 m, weil Grenze Gefahrenbereich bei 

140 km/h) von Betriebsgleismitte,
• 	 sichere optische Signalisierung der Fahrt wegen notwendiger Arbeitsunterbrechung,
• 	 kein Einsatz als optische Warnung.

Abbildung 9: Einsatzfälle der Festen Absperrung 	 (Quelle: Stefan Reith)

Feste Absperrungen dürfen passiert werden

• 	 während der Arbeiten mit einer vmax ≤ 120 km/h (GUV-V D 33 § 4 (7) = Grundsatz bzw. Regel-
fall),

• 	 außerhalb der Arbeiten bei Arbeitsruhe mit einer vmax ≤ 160 km/h, falls die FA für diese Ge-
schwindigkeit freigegeben ist,

• 	 während der Arbeiten mit einer vmax ≤ 160 km/h, wenn bei einer Fahrt im Nachbargleis die 
Arbeiten unterbrochen werden (GUV V-D 33 § 4 (8) = Ausnahmefall).

• 	 Um die Arbeit unterbrechen zu können, wird der Beschäftigte – dort wo gearbeitet wird – 
vor der Fahrt gewarnt: durch Kabel- oder Funk-AWS/mobile AWS (MFW, Lynx), Melde- oder 
Sicherungsposten (vmax ≤ 160 km/h).

Abbildung 8: Geschwindigkeiten mit denen an einer FA vorbeigefahren werden darf    (Quelle: Stefan Reith)

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem FA-Tätigkeitenkataster	 (Quelle: DB Netz AG)
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Bei der Sicherung von mehreren (bis zu 
drei) Beschäftigten durch Absperrposten 
zeigt jedoch die Praxis, dass diese auf-
grund der Art der Arbeit oft nicht im unmit-
telbaren Zugriffsbereich eines Absperrpos-
tens arbeiten und somit von diesem nicht 
am Betreten des Gleisbereiches gehindert 
werden können.

Bei Kontrollen von Überwachungsinstitu-
tionen (Eisenbahn-Bundesamt – EBA und 
Unfallversicherungsträger), Fachkräften 
für Arbeitssicherheit der DB Netz AG und 
anderen netzinternen Stellen wurde wie-
derholt festgestellt, dass Absperrposten 
nicht regelkonform zur Sicherung von Ar-
beiten im Gleisbereich eingesetzt werden.

Hierfür waren offenbar auch die höhere 
Wertigkeit der Sicherungsmaßnahme Ab-
sperrposten nach RIMINI und fehlende 
Ausschlusskriterien ursächlich. So wurde 
augenscheinlich bisher der Absperrpos-
ten vor dem Sicherungsposten als Siche-
rungsmaßnahme auch dann ausgewählt, 
wenn ein Einsatz des Absperrpostens si-
cherheitstechnisch nicht sinnvoll war. Eine 
mehrdimensionale Gefährdungsbeurtei-
lung (örtliche und betriebliche Verhältnis-
se, Art der Arbeit, Anzahl der Beschäftig-
ten) zeigt, dass die Sicherungsmaßnahmen 
Absperrposten und Sicherungsposten 
gleichwertig bzw. komplementär sind.

In der Neuregelung des Abschnittes 9 wer-
den die derzeit geltenden Regelungen zum 
Einsatz von Absperrposten konkretisiert. 
In diesem Artikel gehen wir auf die wesent-
lichen Änderungen ein. 

Aufgaben und Standort

Im Allgemeinen sind die Regelungen bei-
behalten worden. Der Absperrposten hat 
nach wie vor die Aufgabe, Beschäftigte 
am unbeabsichtigten Betreten des Gleis-
bereiches zu hindern. Der Standort des 
Absperrpostens wird deutlicher beschrie-
ben. Die Beschreibung „im Zugriffsbereich“ 
wurde in der Praxis unterschiedlich aus-
gelegt und führte dazu, dass Absperrpos-
ten nicht mehr ihre Aufgaben gemäß DGUV 
Regel 101-024 Abschnitt 4.3 wahrnehmen  

BahnPraxis Aktuell

Frank Kott, DB Netz AG, Zentrale, Fachstelle Arbeits- und Brandschutz, 
Frankfurt am Main

Die Sicherungsmaßnahme „Absperrposten“ soll verhindern, dass 
Beschäftigte unbeabsichtigt in den Gleisbereich gelangen können. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, können ihm gemäß 
DGUV Regel 101-024 Abschnitt 4.3 – Ausführungsbestimmungen – bis 
zu drei Beschäftigte zugeordnet werden, die in seinem Zugriffsbereich 
unmittelbar zusammen arbeiten müssen.

Abschnitt 9 des Moduls 132.0118 der DB AG

Neuregelungen zum Einsatz von Absperrposten

Auszug aus der Rahmenrichtlinie „Arbeiten im Gleisbereich“ 132.0118 
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konnten. Aus diesem Grunde wird eindeu-
tig geschrieben, dass der Absperrposten 
sich direkt neben dem zu sichernden Be-
schäftigten aufhalten muss oder zwischen 
dem Beschäftigten und dem Gleisbereich 
des Nachbargleises. 

Einsatzbedingungen

Der Absatz „Einsatzbedingungen“ wurde 
neu in den Abschnitt 9 aufgenommen. Hier 
werden die in unterschiedlichen Regelun-
gen fixierten Einsatzvoraussetzungen zu-
sammengefasst. Wie bereits beschrieben, 
wurde bei Kontrollen von Überwachungsin-
stitutionen (EBA und Unfallversicherungs-
träger), Fachkräften für Arbeitssicherheit 
der DB Netz AG und anderen netzinternen 
Stellen festgestellt, dass Absperrposten 
nicht immer regelkonform eingesetzt wer-
den. Auch die Praxis zeigt, dass beim Ein-
satz von bis zu drei Beschäftigten diese auf 
Grund der Art der Arbeit oft nicht im un-
mittelbaren Zugriffsbereich eines Absperr-
postens arbeiten können. Deswegen wird 
konkretisiert, dass einem Absperrposten 
ein Beschäftigter zugeordnet wird. Ausnah-
men zu dieser Regel sind explizit genannt.

Ausnahmen zu dieser Regel sind nur in fol-
genden Fällen möglich (Auszug aus dem 
Modul 132.0118 Abschnitt 9 (4):

	 ...

•	 Öffnungen von Festen Absperrungen, 
Zugänge zum Gleisbereich oder Durch-
gänge, die nur so breit sind, dass ein 
Absperrposten ausreicht, um die Be-
schäftigten am Durchgang zu hindern

•	 nicht verriegelte Ausgänge von Ma-
schinen, wenn der Absperrposten ei-
nen sicheren Stand hat, seine Aufgabe 
wahrnehmen kann und nicht durch die 
Maschine oder die Arbeiten gefährdet 
wird ...

•	 Bei Arbeitsstellen, bei denen durch die 
örtliche Konzentration der Tätigkeit der 
direkte Zugriff von einem Absperrpos-
ten jederzeit gegeben ist, kann der Si-
cherungsunternehmer den Einsatz ei-
nes Absperrpostens zur Sicherung von 
bis zu drei Beschäftigten festlegen. Die 
Entscheidung des Sicherungsunterneh-
mers basiert auf den Angaben des bau-
ausführenden Unternehmers zur Art der 
Arbeit im Abschnitt 1 des Sicherungs-
plans und den örtlichen und betriebli-
chen Verhältnissen vor Ort.

BahnPraxis Aktuell

Abbildung 1: Regelkonformer Einsatz von Absperrposten
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Die ersten beiden Spiegelanstriche bedür-
fen keiner weiteren Erläuterung. Um dem 
dritten Spiegelanstrich gerecht zu werden 
und die Sicherheit zu gewährleisten, müs-
sen alle Beteiligten ihre Aufgaben sehr ge-
nau und gewissenhaft wahrnehmen.

Der bauausführende Unternehmer kennt 
die Arbeitsabläufe am besten. Dadurch 
kann er auch beurteilen, ob er jederzeit 
sicherstellen kann, dass zwei oder drei 
Beschäftigte so zusammenarbeiten kön-
nen, dass eine Sicherung mit nur einem 
Absperrposten möglich ist. Falls dann die 
BzS die Sicherungsmaßnahme „Absperr-
posten“ auswählt, kann auch der Siche-
rungsunternehmer eine Festlegung zur 
Zuordnung von Beschäftigten auf einen 
Absperrposten treffen. 

Die Beteiligten haben bei ihrer Entschei-
dung insbesondere die Art der Arbeit (Ar-
beitsverfahren) sowie die örtlichen und 
betrieblichen Verhältnisse zu berück-
sichtigen. Zu den örtlichen Verhältnis-
sen gehört unter anderem auch, dass der 
Absperrposten während der gesamten Tä-
tigkeit eine geeignete Standfläche hat, um 
seine Aufgaben wahrnehmen zu können. 

Wir gehen davon aus, dass durch das eher 
schwierige Erfüllen der Forderung nach der 
„jederzeit sichergestellten direkten Zu-
griffsmöglichkeit durch den Absperrpos-
ten“ gemäß Abschnitt 1.7 des Sicherungs-
plans eine ganze Reihe von Tätigkeiten von 
dieser Ausnahmeregelung ausgeschlos-
sen sein werden.

Im Sicherungsplan haben die Prozessbe-
teiligten ihre Entscheidungen zu dokumen-
tieren. Der bauausführende Unternehmer 
trifft seine Festlegung im Abschnitt 1.7 des 
Sicherungsplanes.

Unabhängig von dieser Angabe wählt die 
für den Bahnbetrieb zuständige Stelle 
(BzS) die Sicherungsmaßnahme gemäß 
RIMINI aus. 

Wenn die BzS die Sicherungsmaßnahme 
„Absperrposten“ ausgewählt hat, muss 
der Sicherungsunternehmer die Anzahl 
der Absperrposten festlegen und die Zu-
ordnung der Beschäftigten auf einen Ab-
sperrposten vornehmen. Dazu hat er die 
Angaben des bauausführenden Unterneh-
mers im Abschnitt 1.7 in Verbindung mit 
der Anzahl der Beschäftigten zu beachten. 
Im Weiteren ist es notwendig, dass der Si-
cherungsunternehmer die Art der Arbeit 
mit dem ausführenden Unternehmer de-
tailliert abspricht, um eine abweichende 
Festlegung vom Grundsatz „Grundsätzlich 
wird einem Absperrposten ein Beschäftig-
ter zugeordnet“ verantwortlich treffen zu 
können. Im Abschnitt 3.4 des Sicherungs-
planes muss er begründen, warum er von 
der grundsätzlichen Festlegung, dass ein 
Absperrposten einen Beschäftigten am 
unbeabsichtigten Betreten des Gleisbe-
reiches hindert, abweicht. 

Nicht geeignete Arbeiten

Die Sicherungsmaßnahme „Absperrpos-
ten“ wurde zuweilen für Arbeiten ausge-
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wählt, bei denen diese Sicherungsmaßnah-
me ungeeignet bzw. nicht durchführbar ist. 
Um Handlungssicherheit mit der Auswahl 
der Sicherungsmaßnahme „Absperrpos-
ten“ zu erreichen, werden im Absatz (5) 
explizit Arbeiten genannt, bei denen Ab-
sperrposten nicht eingesetzt werden dür-
fen und können.

Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, 
die stets den Einsatz von Absperrposten 
ausschließen wie zum Beispiel Arbeiten 
in nicht gesperrten Gleisen, Arbeiten mit 
Arbeitsmitteln, die einen Sicherheits- 
abstand erfordern, die Montage bzw. 
Demontage von Festen Absperrungen, 
Schweißarbeiten und damit zusammen-
hängende Tätigkeiten. 

Sicherungsplan 132.0118V03

Im Sicherungsplan 132.0118V03 werden 
neben den bereits erwähnten Abschnitte 
1.7 (neu) und der Änderung im Abschnitt 
3.4 weitere Änderungen vorgenommen.

Eine mehrdimensionale Gefährdungs-
beurteilung (örtliche und betriebliche 
Verhältnisse, Art der Arbeit, Anzahl der 
Beschäftigten) hat gezeigt, dass die Si-
cherungsmaßnahmen Absperrposten und 
Sicherungsposten gleichwertig bzw. kom-
plementär sind.

So wurden im Sicherungsplan der Absperr-
posten und der Sicherungsposten auf eine 
Stufe gestellt. Die bedeutet, dass die BzS 

aufgrund der Arbeit, der örtlichen und be-
trieblichen Verhältnisse selbst entschei-
det, ob die Sicherung durch Absperrposten 
oder Sicherungsposten erfolgt. Eine Be-
gründung für eine der beiden Sicherungs-
maßnahmen ist nicht erforderlich.

Die neu aufgenommenen Ausschlusskri-
terien für Sicherungsposten sollen ver-
deutlichen, dass am Ende nicht immer die 
Sicherungsmaßnahme Sicherungsposten 
gewählt werden kann, sondern vielmehr 
auch der Einsatz von Sicherungsposten 
sicherheitstechnisch nicht gerechtfer-
tigt sein kann. Damit müssen dann die 
Eingangsvariablen für RIMINI verändert 
und das Verfahren erneut durchlaufen 
werden.

Gleichzeitig werden mit dieser Änderung 
auch weitere Änderungen aus dem neu-
en Anhang 07 „Automatische Warnsys-
teme“ zum Modul 132.0118 im Vordruck 
132.0118V03 vorgenommen. Im Abschnitt 
2.1 RIMINI wird in der Spalte 1 der Klam-
mervermerk gestrichen und stattdessen 
„ATWS mit technischer Detektion“ aufge-
nommen. Diese Schreibweise lässt offen, 
um welche Art von Ein- bzw. Ausschaltun-
gen es sich handelt. Neben dem Schienen-
kontakt können dann auch neu zugelasse-
ne und technisch zu detektierende Ein- und 
Ausschaltungen genutzt werden.

Die 2. Zeile „AWS mit Handferneinschalter“ 
wird gestrichen, da gemäß Anhang 07 „Auto- 
matische Warnsysteme“ Abschnitt 1 (3)  

BahnPraxis Aktuell

Abbildung 2: 
Auszug aus 
dem Vordruck 
132.0118V03 Siche-
rungsplan (Muster)

Handferneinschalterschalter im nicht ge-
sperrten Arbeitsgleis nicht erlaubt sind.

Mit dem Inkrafttreten der Bekanntgabe 
2 zum Modul 132.0118 zum 1. Januar wird 
auch der Sicherungsplan 132.0118V03, so-
wie die Rimini Dok-Blätter 132.0118V01 und 
132.0118V02 neu herausgegeben. Alte Vor-
drucke dürfen nicht aufgebraucht werden.

Interne und externe Interessenten können 
die Vordrucke von der Arbeitsschutzseite 
der DB Netz AG unter www.dbnetze.com/
gleisbaustellensicherung herunterladen. 
Diese lassen sich auch finden, wenn man 
in Google „DB Netz AG Arbeitsschutz“ ein-
gibt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass mit den Änderungen im Abschnitt 9 
zum Modul 132.0118 die Regeln zum Ein-
satz von Absperrposten eindeutiger, klarer 
und sicherheitsgerichtet verankert werden. 
Fehler bei der Auslegung des Regelwerkes 
können vermieden und der Absperrpos-
ten so eingesetzt werden, dass er seine 
Aufgaben sicher erfüllen kann. Dazu ist es 
notwendig, dass alle Beteiligten ihre Auf-
gaben und Verantwortungen kennen und 
wahrnehmen. Der bauausführende Unter-
nehmer und der Sicherungsunternehmer 
müssen für einen verantwortungsvollen 
und sicheren Einsatz von Absperrposten 
im Vorfeld und während der Arbeiten in-
tensiver zusammenarbeiten. 

Abbildung 3:
 Auszug aus 
dem Vordruck 
132.0118V03 Siche-
rungsplan (Muster)
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Dipl.-Ing. (FH) Alexander Himmelspach, Unfallversicherung Bund und Bahn, Frankfurt am Main

Zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder gemeiner Not ist jeder Bürger verpflichtet – nicht nur im Betrieb. 
Erkenntnisse aus den letzten Jahren führten zu einer Neukonzeption der Ersten-Hilfe-Ausbildung. Eine 
Orientierung über die Gründe für die Überarbeitung, die Änderungen selbst und auch die Auswirkungen 
auf die Arbeit in Betrieben gibt der folgende Artikel.

Kompakt, effektiv, sinnvoll

Neuerungen in der Erste-Hilfe-Ausbildung

Jeder hat seine eigene Meinung und oft ge-
nug ist kein Konsens zu finden. In einer Fra-
ge jedoch besteht regelmäßig Einigkeit: Bei 
einem akuten medizinischen Notfall, sei es 
ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung, 
muss dem Betroffenen geholfen werden. 
Schließlich hängen seine Gesundheit oder 
gar sein Leben davon ab, dass nun schnell 
und effektiv gehandelt wird. So weit, so 
gut. Doch wie sieht es im Ernstfall mit mei-
ner eigenen Hilfsbereitschaft aus, wenn ich 
selbst direkt und unmittelbar am Ort des 
Geschehens bin? Könnte ich helfen? Wür-
de ich helfen? Wüsste ich, was zu tun ist?

Viele Menschen in Deutschland scheuen 
sich davor, im Notfall Hilfe zu leisten. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Manchmal ist 
es die Angst vor Ansteckung, manchmal 
Ekel, manchmal sogar Gleichgültigkeit. 

Sehr oft ist es aber die Unsicherheit, nicht 
zu wissen, was im konkreten Fall zu tun 
ist. Und tatsächlich geht man inzwischen 
davon aus, dass das bislang in Deutsch-
land praktizierte System der Ausbildung 
von Ersthelfern ein Stück weit zu dieser 
Unsicherheit beigetragen hat.

Wie es bisher lief

Bislang haben Teilnehmer eines Erste-Hil-
fe-Lehrgangs in Deutschland sehr viel er-
fahren: Sichern von Unfallstellen, Absetzen 
eines Notrufes, Retten aus dem Gefahren-
bereich, Erkennen und Unterscheiden von 
lebensbedrohlichen Zuständen, Krank-
heits- und Verletzungsbilder, Verbände 
anlegen und vieles mehr. Dies alles wur-
de den Teilnehmern in sehr verdichteter 
Form präsentiert und dargestellt. Die Folge  

davon war, dass die Teilnehmer, wegen der 
hohen Informationsdichte, häufig bereits 
nach wenigen Wochen nur noch sehr ein-
geschränkt auf das Gelernte zurückgrei-
fen konnten. 

Was aber sehr wohl im Gedächtnis zu-
rückblieb, war die Erinnerung daran, dass 
„damals im Erste-Hilfe-Kurs“ viel gelernt 
und auch viel durch den Trainer korrigiert 
werden musste. Dies führte im Ernstfall 
oftmals zu großen Hemmungen. Die ver-
blasste Erinnerung an den Inhalt aus dem 
Lehrgang zusammen mit der Angst, etwas 
falsch zu machen und so den Schaden 
eventuell noch zu vergrößern, hinderte 
viele Menschen daran, beherzt zu helfen.

Am Beispiel der Reanimation, die einen 
wichtigen Teil der Ersten Hilfe ausmacht, 
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lässt sich zeigen, wie wichtig schnelle Hilfe 
ist: Wenn nach Eintreten eines Herz-Kreis-
lauf-Stillstandes nicht schnellstmöglich 
mit Wiederbelebungsmaßnahmen begon-
nen wird, sinken die Chancen auf Überle-
ben mit jeder verstrichenen Minute um 
etwa 10 Prozent. Selbstverständlich hat 
der Rettungsdienst aufgrund seiner Aus-
stattung mit entsprechenden Geräten 
und Medikamenten viel weitreichendere 
Möglichkeiten. Doch bis zum Eintreffen 
von Sanitätern und Notarzt ist es wichtig, 
dass das Gehirn mit Sauerstoff versorgt 
wird und das funktioniert nur, wenn durch 
eine Herz-Lungen-Wiederbelebung ein Mi-
nimalkreislauf aufrechterhalten wird. Auch 
bei den „Profis“ ist die Herzdruckmassage 
unerlässlich – alle weiteren Maßnahmen 
wie Medikamentengabe oder auch eine De-
fibrillation stellen in jedem Fall ergänzende 
und erweiterte Maßnahmen dar. Diese Er-
kenntnisse, zusammen mit den Erfahrun-
gen aus anderen Ländern, führten schließ-
lich zu einer Neukonzeption der gesamten 
Erste-Hilfe-Ausbildung.

Umfang und Zweck der Ausbildung

Seit April 2015 gelten für die Ausbildung 
von Ersthelfern in Betrieben neue Regeln. 
Nach dem Motto „weniger ist manchmal 
mehr“ wurden alle Teile der Erste-Hilfe-
Ausbildung hinsichtlich ihrer Effektivität 
und Wirksamkeit überprüft. Das Ziel muss-
te sein, dass möglichst viele Menschen 
auch noch längere Zeit nach dem Besuch 
eines Erste-Hilfe-Lehrganges in der Lage 
sind, bei einem medizinischen Notfall ge-
eignete Hilfe zu leisten. Dabei kommt es 
nicht auf die bis ins Detail perfekte Aus-
führung erlernter Praktiken an, sondern in 
erster Linie darauf, dass schnell und gezielt 
geholfen wird.

Der zeitliche Umfang beträgt jetzt sowohl 
für einen Erste-Hilfe-Lehrgang als auch für 
eine Erste-Hilfe-Fortbildung jeweils 9 Un-
terrichtseinheiten. Für die Unternehmen 
bedeutet dies, dass Beschäftigte für die 
Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Lehrgang 
nur noch für einen Tag, statt bisher zwei 
Tage, freigestellt werden müssen, was 
die Personalplanung vielerorts erleich-
tert. Nach erfolgreicher Teilnahme an ei-
nem Erste-Hilfe-Lehrgang erfolgt dann, 
jeweils innerhalb einer Frist von maximal 
zwei Jahren, eine Erste-Hilfe-Fortbildung. 
Eine weitere Neuerung ist, dass die Inhalte 
der Fortbildungen an den Bedarf der Teil-
nehmer angepasst werden können.

Erste Hilfe sicherstellen

Um zu gewährleisten, dass im Fall eines 
medizinischen Notfalles schnell und ge-
zielt Hilfe geleistet werden kann, ist es 
notwendig, bereits im Vorfeld geeignete 
Maßnahmen zu treffen. 

Naturgemäß steht dabei der Unternehmer 
in der Verantwortung: Er ist derjenige, der 
über den Betriebszweck entscheidet und 
auch darüber, wie dieser erzielt werden 
soll, er wählt die Beschäftigten aus und 
ist ihnen weisungsbefugt. Da aber der Un-
ternehmer nicht bei jedem Notfall direkt 
vor Ort sein kann, um zu helfen, ist das 
Engagement der Beschäftigten ein zweiter, 
aber mindestens ebenso wichtiger Beitrag 
zur Sicherstellung der betrieblichen Ersten 
Hilfe. Sie erklären sich dazu bereit, sich 
vom Unternehmer als Ersthelfer benennen 
zu lassen und bei Bedarf vor Ort zu helfen.

Meldewege festlegen – wenn Profis 
gebraucht werden

Beim größten Teil der medizinischen Not-
fälle im Betrieb handelt es sich um klei-
nere und mittlere Ereignisse. Diese sind 
durch geschulte Ersthelfer im Regelfall gut 
beherrschbar. Meist ist der Einsatz eines 
Rettungs- oder gar Notarztwagens nicht 
nötig, selbst wenn nach einer Erstversor-
gung durch den Ersthelfer ein umgehender 
Besuch beim Arzt geboten erscheint.

Wenn jedoch bei schwerwiegenderen Vor-
fällen die Hilfe des Rettungsdienstes oder 
auch der Feuerwehr benötigt wird, so ist 
es von größter Bedeutung, dass der Notruf 
schnell und gezielt abgesetzt wird. Die Si-
cherstellung der Meldewege gehört zu den 
Organisationsaufgaben des Unternehmers.

Eine pauschale Antwort auf die Frage nach 
„dem richtigen Meldeweg“ kann es nicht 
geben, weil sich die örtlichen und organi-
satorischen Gegebenheiten in jedem Be-
trieb unterscheiden. 

So kann es unter Umständen sinnvoll sein, 
dass, zum Beispiel in einem großen Werk, 
nicht direkt bei der Rettungsleitstelle an-
gerufen wird, sondern dies über den Werk-
schutz geschieht. Die Pforte ist somit in-
formiert und so kann der Rettungsdienst 
vom Werkstor aus auf schnellstem Weg 
zum Verletzten geführt werden. Dieses Sze-
nario macht es deutlich: Für jeden Betrieb 
muss im Vorfeld ein auf ihn zugeschnitte-

nes Schema festgelegt werden, wie im Not-
fall vorzugehen ist. Wichtig ist dabei auch, 
dies den Beschäftigten zu kommunizieren.

In Bezug auf die Nummer, die am Telefon 
gewählt werden muss, erscheint es sinn-
voll, auch bei Nebenstellenanlagen die 
europaweit einheitliche Notrufnummer 
112 einzurichten. Der große Vorteil dabei 
ist, dass jeder Beschäftigte, egal ob privat 
oder dienstlich, nicht lange zu überlegen 
braucht, wie denn nun der Notruf abzuset-
zen ist, denn je nach örtlicher Gegebenheit 
wird nach der Wahl der 112 durch die Tele-
fonanlage automatisch eine Verbindung 
zur Rettungsleitstelle oder eben zum Werk-
schutz aufgebaut.

Aus- und Fortbildung der Ersthelfer

Die Kenntnisse um Maßnahmen in der Ers-
ten Hilfe erhalten Ersthelfer im Rahmen ei-
ner Ausbildung an einer Ausbildungsstätte, 
die nachgewiesen hat, dass sie die Anfor-
derungskriterien des DGUV Grundsatzes 
304-001 „Ermächtigung von Stellen für die 
Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe“ er-
füllt. Zu diesen Institutionen zählen die all-
gemein bekannten Hilfsorganisationen wie 
beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz, 
der Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser 
Hilfsdienst, aber auch privatwirtschaftli-
che Unternehmen.

Neben dem Unternehmer, der die Erste 
Hilfe im Betrieb organisiert und die Sach-
mittel bereitstellt und den Beschäftigten, 
die sich bereit erklären, als Ersthelfer zu 
fungieren, leistet auch der zuständige Un-
fallversicherungsträger seinen Beitrag, in-
dem er für die, gemäß der DGUV Vorschrift 1  
„Grundsätze der Prävention“, geforderte 
Anzahl an Ersthelfern die Kosten der Aus- 
und Fortbildung übernimmt.

Organisation der Ersthelfer

Die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 
Prävention“ nennt Mindestwerte für die 
Anzahl an Ersthelfern, die jederzeit im 
Unternehmen zur Verfügung stehen müs-
sen. Gibt es im Betrieb Besonderheiten, die 
zu einem höheren Gefährdungspotenzial 
führen, so muss die Zahl der anwesenden 
Ersthelfer entsprechend erhöht werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass 
für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer min-
destens in folgender Zahl zur Verfügung 
stehen:

BahnPraxis Spezial
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1. 	 Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicher-
ten ein Ersthelfer

2. 	Bei mehr als 20 anwesenden Versicher-
ten
a) 	 in Verwaltungs- und Handelsbetrie-

ben 5 Prozent,
b) 	 in sonstigen Betrieben 10 Prozent.

Zu den anwesenden Versicherten zählen 
alle an einer Betriebsstätte (zum Beispiel 
Arbeitsräume, Baustellen, Betriebsteile) 
gleichzeitig beschäftigten Personen. Die 
erforderliche Anzahl an Ersthelfern muss 
zu jeder Zeit gewährleistet sein, dabei 
muss auch eine mögliche Abwesenheit 
der Ersthelfer, zum Beispiel durch Urlaub, 
Krankheit oder Schichtdienst berücksich-
tigt werden. Bei der Auswahl der Ersthelfer 
sind auch die Art der Gefahren, die Struk-
turen und Ausdehnung des Betriebes zu 
berücksichtigen, damit sichergestellt ist, 
dass bei einem Unfall ein Ersthelfer in der 
Nähe ist. Insbesondere bei Beschäftigten, 
die in Kleingruppen im Außendienst oder in 
großer Entfernung von der eigentlichen Be-
triebsstätte tätig sind, hat es sich bewährt, 
diese Beschäftigten möglichst alle zu Erst-
helfern auszubilden. Damit ist unabhängig 
von der Zusammensetzung der Gruppen 
die Anwesenheit einer ausreichenden An-
zahl Ersthelfer immer gewährleistet.

Bereitstellung von Material

Neben den Aufgaben zur Organisation der 
Ersten Hilfe obliegt es ebenfalls dem Un-
ternehmer, Material und Ausrüstung be-

reitzustellen und dafür 
zu sorgen, dass jeder-
zeit leicht darauf zuge-
griffen werden kann.

Eine Grundausstat-
tung bil-

det hier beispielsweise die Verwendung 
von Verbandkästen nach DIN 13157 „Kleiner 
Verbandkasten“ bzw. DIN 13169 „Großer 
Verbandkasten“. Wie bereits bei der Zahl 
der Ersthelfer kommt es auch bei der Aus-
stattung mit Erste-Hilfe-Material auf den 
konkreten Bedarf im jeweiligen Betrieb an.

Neben dem vorgenannten Verbandmaterial 
kann es, je nach den individuellen Erfor-
dernissen im Betrieb, sinnvoll bzw. nötig 
sein, weitere Mittel zur Ersten Hilfe bereit 
zu stellen. Hierzu zählen Einrichtungen 
wie Automatisierte Externe Defibrillatoren 
(AED), aber auch Rettungsgeräte (Geräte 
zur Höhenrettung, Rettung aus Schächten, 
Atemschutzgeräte, Notduschen) und Ret-
tungstransportmittel (Krankentragen). Zur 
Ermittlung von diesbezüglichen Bedarfen 
ist eine Gefährdungsbeurteilung mit Be-
teiligung der Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und des Betriebsarztes zu erstellen. 
Sinnvoll kann auch eine Einbeziehung der 
Feuerwehr oder des Rettungsdienstes sein.

Automatisierte Externe 
Defibrillatoren

Im Zuge der Neukonzeption der Erste-Hilfe-
Ausbildung wurde unter anderem festge-
legt, dass nun alle betrieblichen Ersthel-
fer in die Benutzung von Automatisierten 
Externen Defibrillatoren, auch „Laiendefi-
brillatoren“ genannt, eingeführt werden. 
Die Geräte sind auf eine maximal einfache 
Bedienung optimiert, so dass sie jederzeit 
ohne eine spezielle Ausbildung, eben 
durch Laien, angewendet werden können. 
Zu finden sind AED deshalb vielfach in öf-
fentlichen Bereichen wie Einkaufszentren, 
Kultureinrichtungen, Flughäfen und Bahn-
höfen. Doch auch immer mehr Betriebe hal-
ten eigene AED vor. 

Von noch größerer Bedeutung als Kosten 
und Bedienbarkeit ist aber der Zweck, den 
AED erfüllen: Anwendung finden sie immer 

dann, wenn eine Person, aus welchem 
Grund auch immer, einen Herz-Kreislauf-
Stillstand erlitten hat und wiederbelebt 
werden muss. AED ergänzen bei einer Herz-
Lungen-Wiederbelebung die Maßnahmen 
der Ersthelfer. 

Studien haben gezeigt, dass im Rahmen 
von Herz-Kreislauf-Stillständen in der frü-
hen Phase häufig ein so genanntes Herz-
kammerflimmern vorliegt. Oft geht einem 
solchen Geschehen eine Herzrhythmus-
störung voraus, die unterschiedliche Ur-
sachen haben kann. Beispiele dafür sind 
Erkrankungen, aber auch eine Körper-
durchströmung im Zusammenhang mit 
einem Stromunfall. Der Betroffene nimmt 
die Herzrhythmusstörung nicht als solche 
wahr, so dass sich sein Zustand im Laufe 
der Zeit verschlechtern und irgendwann ein 
Herz-Kreislauf-Stillstand eintreten kann. 
Kommt in einer solchen Situation frühzei-
tig, also noch vor Eintreffen des Rettungs-
dienstes, ein AED zur Anwendung, kann 
dies die Überlebenschancen des Betrof-
fenen deutlich erhöhen.

Gute Gründe also, den Umgang mit dem 
AED in die Ausbildung der betrieblichen 
Ersthelfer aufzunehmen.

Entschließt sich ein Unternehmer, für sei-
nen Betrieb einen AED anzuschaffen und 
bereitzustellen, so sind in diesem Zu-
sammenhang einige Punkte zu beachten. 
Hierzu gehören die regelmäßige Überwa-
chung des Gerätes und eine regelmäßige 
Unterweisung der Beschäftigten. Eine gute 
Einführung in das Thema bietet die DGUV 
Information 204-010 „Automatisierte De-
fibrillation im Rahmen der betrieblichen 
Ersten Hilfe“ vom November 2014.

Fazit

Die Sicherstellung der Ersten Hilfe im Be-
trieb ist eine Gemeinschaftsaufgabe, bei 
der zum Gelingen sowohl der Unternehmer 
als auch die Beschäftigten und der Unfall-
versicherungsträger ihren jeweiligen Bei-
trag leisten. Und mehr noch: Das Erwer-
ben von Kenntnissen in der Ersten Hilfe ist 
immer von Nutzen, nicht nur während der 
Arbeitszeit, sondern mindestens genauso 
in der Freizeit. Denn bei Sport, Spiel und 
auch zu Hause kann jederzeit der Fall ein-
treten, dass plötzlich Hilfe geleistet wer-
den muss und dann erweist sich, dass der 
Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses eine gute 
Investition war.Fo
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	 Kleiner Verbandkasten	 Großer Verbandkasten
	 nach DIN 13157	 nach DIN 13169

Anzahl	 1 	 1	 2	 + n

Verwaltungs- und 
Handelsbetriebe	 1 bis 50 Versicherte	 51 bis 300 Vers.	 ab 301 Vers.	 für je 300 weitere Vers.

Andere Betriebe wie 
z.B. Industriebetriebe	 1 bis 20 Versicherte	 21 bis 100 Vers.	 ab 101 Vers. 	 für je 100 weitere Vers.

Baustellen und 
ähnliche Einrichtungen	 1 bis 10 Versicherte	 11 bis 50 Vers.	 ab 51 Vers. 	 für je 50 weitere Vers.

•	 Zwei kleine Verbandkästen entsprechen einem großen Verbandkasten.
•	 Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstatt-

wagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten nach DIN 13164 als kleiner 
Verbandkasten verwendet werden.
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Die Ertüchtigung herkömmlicher Zugleit-
strecken mit dem System der Zugbeeinflus-
sung erfüllt die Forderungen einschlägiger 
Regelwerke, die eine technische Unterstüt-
zung des Zugleiters bei der Sicherung der 
Zugfolge vorschreiben. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 
TU-ZLB kein signaltechnisch sicheres Sys-
tem darstellt. Es wirkt vielmehr verdeckt, 
in dem es Fehlhandlungen des Betriebs-
personals offenbart und Gefährdungen, 
wie zum Beispiel die Abfahrt ohne Fahrter-
laubnis, durch das Auslösen von Zwangs-
bremsungen an durch den Zugleiter schalt-
baren 2000-Hz-Magneten als Ultima Ratio 
verhindert.

Der klassische Anwendungsbereich des 
Zugleitbetriebes sind Nebenbahnen mit 
einem Geschwindigkeitsprofil von kaum 
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Dirk H. Enders, DB Netz AG, Zentrale, Betriebsverfahren, Frankfurt am Main

Aus der betrieblichen Praxis erreichen uns wiederholt Fragen, wie bei Störungen der PZB-Streckeneinrichtung im 
TU-ZLB zu verfahren ist, insbesondere dann, wenn für die betroffenen Streckenabschnitte bereits aus anderen 
Gründen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde nicht überschritten werden darf. Diese 
Fragen, aber auch das Prinzip der Schutzfunktionen der durch den Zugleiter schaltbaren 2000-Hz-Magnete im 
TU-ZLB werden in diesem Beitrag näher erläutert.

Technisch unterstützter Zugleitbetrieb nach Richtlinie 436 (TU-ZLB)

Betriebliches Vorgehen bei Störungen der 
2000-Hz-Magnete

mehr als 60 Kilometern pro Stunde (km/h). 
Dennoch umfassen die Regeln der mit In-
krafttreten der 6. Verordnung zur Änderung 
eisenbahnrechtlicher Vorschriften zum 1. 
Dezember 2012 geltenden Inhalte des § 40 
(2) Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(EBO) nun auch direkt die Zugleitstrecken.
Dort heißt es (auszugsweise):

Die zulässige Geschwindigkeit beträgt

1. 	 für Reisezüge mit durchgehender 
	 Bremse
	 ... 100 km/h...; abweichend davon be-

trägt die zulässige Geschwindigkeit 50 
km/h, wenn die Zugbeeinflussung der 
Strecke oder des führenden Fahrzeugs 
vorübergehend nicht wirksam ist oder 
bei Zugleitbetrieb die Sicherheit durch 
technische Einrichtungen vorüberge-
hend nicht gewährleistet ist;

2. 	für Güterzüge mit durchgehender 
	 Bremse
	 ... 80 km/h ...; abweichend davon be-

trägt die zulässige Geschwindigkeit 50 
km/h, wenn die Zugbeeinflussung der 
Strecke oder des führenden Fahrzeugs 
vorübergehend nicht wirksam ist oder 
bei Zugleitbetrieb die Sicherheit durch 
technische Einrichtungen vorüberge-
hend nicht gewährleistet ist;

	 ...

Bislang durften nach den Bestimmungen 
des § 15 (2) EBO Strecken bis zu einer zuläs-
sigen Geschwindigkeit von 100 km/h auch 
ohne Zugbeeinflussung betrieben werden. 
Die seit dem 1. Dezember 2012 geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen sehen eine 
Pflicht zur Ausrüstung mit Zugbeeinflus-
sung wesentlich restriktiver und schränken 
die zulässige Geschwindigkeit bei nicht 
vorhandener oder vorübergehend nicht 
verfügbarer Zugbeeinflussung auf 50 km/h 
ein. Erstmals erwähnt die EBO in diesem 
Zusammenhang sogar explizit den Ausfall 
technischer Einrichtungen auf Strecken mit 
Zugleitbetrieb.

Mithilfe einer Ausnahmegenehmigung zu 
Ril 436 wurden in Modul 436.0005 Ab-
schnitt 6 daher zusätzliche Regeln bei Stö-
rung der 2000-Hz-Magnete bei technisch 
unterstütztem Zugleitbetrieb herausgege-
ben, die mit Inkrafttreten der Neuherausga-
be der Ril 436 zum 1. Dezember 2015 auch 
formell in diese Richtlinie einfließen. Zu-
sätzlich wird es in Modul 436.0005 einen 
neuen Abschnitt 7 geben, der Störungen 
an anderen PZB-Streckeneinrichtungen be-
handelt. Auf diese Sachverhalte soll hier 
jedoch nicht näher eingegangen werden.

Abbildung 1: Anwendungsfälle von im TU-ZLB verwendeter 2000-Hz-Magnete
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Streckenausrüstung mit 
2000-Hz-Magneten im TU-ZLB

Abbildung 1 zeigt die möglichen Anwen-
dungsfälle schaltbarer 2000-Hz-Magnete 
im TU-ZLB.

Die Verlegeorte der 2000-Hz-Magnete fol-
gen dem Schutzziel, diejenigen Stellen, vor 
denen Zugfahrten zwingend zu halten ha-
ben, entsprechend abzusichern. Dies sind 
Standorte von Signalen Ne 1 (Trapeztafeln) 
und Ne 5 (H-Tafeln). Vergleicht man diese 
Signalstandorte mit Strecken, auf denen 
das Prinzip der Haupt-/Vorsignalisierung 
verwendet wird, so erkennt man, dass die 
Signale Ne 1 im übertragenen Sinne den 
Zweck von Einfahr- und Blocksignalen und 
die Signale Ne 5 den Zweck von Ausfahrsig-
nalen erfüllen. 

Durch ein übergeordnetes Bediensys-
tem (Abbildungen 2 und 2a) werden die 
2000-Hz-Magnete vom Zugleiter so ge-
schaltet, dass Gefährdungen, etwa durch 
mehrere Züge in einem Zugfolgeabschnitt 
oder Verletzungen des Flanken- oder Kopf-
schutzes technisch ausgeschlossen wer-
den. Umgekehrt bedeutet dies, dass nur 
der 2000-Hz-Magnet unwirksam geschal-
tet wird, den ein Zug mit entsprechender 
Fahrterlaubnis befahren soll.

Wird bekannt, dass ein 2000-Hz-Mag-
net gestört ist, so ist zu prüfen, welche 
Schutzfunktion der verlegte Gleismagnet 
jeweils wahrnimmt. Magnete an Signalen 
Ne 1 verhindern in Wirksamstellung das 
unzulässige Einfahren von Zügen in nach-
folgende Betriebsstellen oder in nach-
folgende Zugfolgeabschnitte der freien 
Strecke. Magnete an Signalen Ne 5 ver-
hindern das unzulässige Ausfahren von 
Zügen aus Bahnhöfen auf die freie Stre-
cke. Neben dem Folgefahrschutz stel-
len 2000-Hz-Magnete in allen anderen 
Fällen sicher, dass Gefährdungen durch 
einmündende Gleise und/oder einen 
nicht gewährleisteten Kopfschutz aus-
geschlossen werden.

Um bei Störungen der PZB-Streckenein-
richtung dennoch einen eingeschränkten 
Bahnbetrieb zulassen zu können, wurde 
im Rahmen einer Gefährdungsbetrachtung 
ein zulässiger Geschwindigkeitswert von 
höchstens 50 km/h festgelegt, der für den 
Abschnitt anzuordnen ist, der vor dem 
durch den 2000-Hz-Magnet zu schützen-
den Gleisabschnitt liegt.

Die Abbildungen 3 bis 5 zeigen Beispiele 
für Störungen von 2000-Hz-Magneten und 
die betroffenen Abschnitte, für die mit ZLB-
Befehl eine Geschwindigkeit von höchs-
tens 50 km/h anzuweisen ist.

Keine Ausnahme von der Regel

Unabhängig von dem zu betrachtenden 
Abschnitt, für den der ZLB-Befehl jeweils 
zu erteilen ist, stellt sich in der Praxis wie-
derholt die Frage nach der Notwendigkeit 
dieser Befehle, wenn aus anderen Gründen 
bereits Geschwindigkeiten von 50 km/h 
und weniger gelten. Solche Gründe kön-
nen in der zulässigen Streckenhöchstge-
schwindigkeit oder partiellen Langsam-
fahrstellen liegen, die prinzipiell für alle 
Züge gelten, oder aber es handelt sich um 
fahrzeugspezifische Geschwindigkeiten, 
die im Fahrplan für jede einzelne Zugfahrt 
vorgegeben sind.

BahnPraxis Spezial

Die Regel in Modul 436.0005 Abschnitt 
6 (neu) enthält folgende Bestimmungen:

6 	 Störung der 2000-Hz-Magnete bei tech-
nisch unterstütztem Zugleitbetrieb 

	 Bei Störung eines 2000-Hz-Magneten 
im technisch unterstützten Zugleit-
betrieb ist ZLB-Befehl a) Grund 34 ab 
dem rückliegenden Signal Ne 1 oder Ne 
5 oder Hauptsignal bis zu dem gestörten 
2000-Hz-Magneten zu erteilen. Zusätz-
lich ist Befehl f) mit folgendem Wortlaut 
zu erteilen: 

	 „2000-Hz-Magnet in km ........... ständig 
wirksam“ oder 

	 „2000-Hz-Magnet in km ........... ständig 
unwirksam“

Darin wird ausnahmslos in allen Fällen 
von Störungen der 2000-Hz-Magnete das 
Ausstellen von ZLB-Befehlen a) Grund 34 

Abbildung 2: 
Bedienplatz eines 
Zugleiters im TU-ZLB 

Abbildung 2a: 
Bedienmaske eines 
Zugleiters im TU-ZLB 
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in Verbindung mit Befehl f ) gefordert. Es 
wird somit nicht nach Strecken- oder Zug-
geschwindigkeiten unterschieden, auch 
wenn diese Geschwindigkeiten den anzu-
ordnenden Wert von 50 km/h aus ande-
ren Gründen nicht überschreiten. Dieses 
Vorgehen folgt dem Sicherheitsgrundsatz:
Keine Ausnahme von der Regel!

Die Anlassbezogenheit der zu erteilenden 
ZLB-Befehle stellt sicher, dass alle Züge 
von der Restriktion erfasst werden. Zwar 
könnte man Ausnahmen zulassen, jedoch 
könnten hierbei Irrtümer auftreten, wenn 
der Zugleiter fälschlicherweise annimmt, 
für einzelne Züge oder Streckenabschnitte 
keine Befehle erteilen zu müssen, obwohl 
sie zu erteilen gewesen wären. 

Bei diesem rein verfahrensbasierten Vor-
gehen soll dem Zugleiter kein Ermes-
sensspielraum eingeräumt werden. Ver-
gleichsweise ähnlich verhält es sich auch 
bei vorübergehenden Langsamfahrstellen, 
die noch nicht in die La aufgenommen sind 
und vor denen noch keine Lf-Signalisie-
rung eingerichtet ist. Auch hier erhalten 
ausnahmslos alle Züge vorübergehend 
Befehle 9, auch jene, deren zulässige Ge-
schwindigkeit planmäßig unter der mit Be-
fehl anzuordnenden Geschwindigkeit liegt.

Die Regel in Modul 436.0005 Abschnitt 6 
legt als betroffenen Abschnitt stets den 
gesamten Abschnitt vor dem gestörten 
2000-Hz-Magneten fest und zwar vom 
rückgelegenen Hauptsignal, einem Sig-
nal Ne 1 oder Ne 5 bis zu der gestörten 
Einrichtung. 

Wird in diesem Abschnitt eine Geschwin-
digkeit von 50 km/h gefahren und ein Zug 
überfährt unzulässig den angeordneten 
Halt, so führt eine störungsbedingt feh-
lende PZB-Zwangsbremsung zwar dazu, 
dass der Zug ungebremst in den nachfol-
genden Abschnitt einfährt, jedoch erfolgt 
dies mit einer herabgesetzten Geschwin-
digkeit, die im Rahmen der zu erwarten-
den Gefährdung ein zulässiges, tolerier-
tes Schadensausmaß nicht überschreitet 
(Schadensbegrenzung).

Dass 2000-Hz-Magnete sowohl in wirksa-
mer als auch in nicht-wirksamer Stellung 
gestört sein können, wird dem Triebfahr-
zeugführer im ZLB-Befehl f ) zusätzlich 
mitgeteilt, um gegebenenfalls unnötige 
Zwangsbremsungen zu verhindern, die 
für sich gesehen auch Gefahrensituatio-
nen im Zug hervorrufen können („fliegen-
de Koffer“).

Arbeiten an der PZB-Strecken-
einrichtung in Zugpausen

Arbeiten, die durch Fachkräfte der Leit- 
und Sicherungstechnik in Zugpausen, 
also ohne Beteiligung von Zugfahrten 
ausgeführt werden, können unterschied-
liche, vom Regelzustand abweichende 
Anlagenzustände hervorrufen. Diese An-
lagenzustände stellen in diesen Fällen kei-
ne Störungen der Anlagen dar. Sie finden 
unter dem Dach entsprechender Einträge 
im Arbeits- und Störungsbuch statt. Wer-
den im Rahmen und vor Beendigung dieser 
Arbeiten die Anlagen wieder in Grundstel-
lung gebracht, so gilt für den Bediener der 
Anlage aus betrieblicher Sicht der Zustand 
der Anlage, wie er vor Beginn der Arbeiten 
bestand.

Treten vor Beendigung der Arbeiten Um-
stände ein, nach denen sich eine Grund-
stellung der Anlage nicht wiederherstel-
len lässt oder ordnet es die Fachkraft im 
Arbeits- und Störungsbuch im Zuge der 
Arbeiten an, so sind betriebliche Ersatz-
maßnahmen nach den Regeln der Ril 408 
im Sinne gestörter Anlagen zu ergreifen.

Fazit

Der TU-ZLB erhöht die Sicherheit auf Stre-
cken des Zugleitbetriebes in erheblichem 
Maße. Der Einsatz der streckenseitigen PZB 
ergänzt als Mosaikstein die ohnehin vor-
geschriebene zugseitige Ausrüstung aller 
Regelfahrzeuge mit PZB und macht sie so-
mit auch für diese Strecken nutzbar. Da die 
PZB über keine signalabhängige Ausfallof-
fenbarung verfügt, wirkt sie verdeckt und 
offenbart bereits im Vorfeld begangene 
Verfahrensfehler des Betriebspersonals. 
Hat sich eine Störung dieser Einrichtung 
offenbart, so gelten die von dieser Störung 
betroffenen Abschnitte einer Strecke im 
Sinne der EBO als nicht mit Zugbeeinflus-
sung ausgerüstete Strecken(abschnitte), 
auf denen eine Geschwindigkeit von mehr 
als 50 km/h nicht zulässig ist. Störungen 
dieser Art sind vom Zugleiter stets an die 
für die Entstörungsveranlassung zustän-
dige Stelle (EVZS) zu melden, damit eine 
zeitnahe Störungsbeseitigung durch die 
Fachkraft LST veranlasst werden kann.

Abbildung 3: 2000-Hz-Magnet am Signal Ne 1 vor einer Zuglaufstelle gestört

Abbildung 4: 2000-Hz-Magnet am Signal Ne 5 in einer Zuglaufstelle gestört

Abbildung 5: 2000-Hz-Magnet am Signal Ne 1 auf der freien Strecke gestört
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